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Signatur gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhaltes  (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

ZEICHENERKLÄRUNG

1. Art der baulichen Nutzung

a

Füllschema der Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung         Zahl der Vollgeschosse
---------------------------------------------------------------
Grundflächenzahl (GRZ)            Geschossflächenzahl (GFZ)
---------------------------------------------------------------

-                                  Bauweise
---------------------------------------------------------------
(Beschreibung  siehe  Textteil)

Mischgebiete

Gewerbegebiete

geschlossene Bauweise

Baugrenze

Offene Bauweise

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

o

6. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
hier: Fuß- und Radwege

Grünfläche als Bestandteil von Verkehrsanlagen

Feldwegfläche

Gehwegfläche

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

8. Hauptversorgungsleitungen

9. Grünflächen

10. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelungen des Wasserabflusses.

unterirdisch

Wasserflächen

Grünfläche öffentlich

13. Planungen, Nutzungsregelungen Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE-Fläche)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen  ( Pflanzgebot )

Anpflanzen: Bäume

Erhaltung: Bäume

15. Sonstige Planzeichen

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind 
Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden Schutzflächen

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit 
sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder 
Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen

unverbindlicher Vorschlag für neue Grenzen

Höhenlinie mit Angabe der Höhe ü.NN

Grenze des räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Grenze des räumlichen Geltungsbereich der angrenzenden Bebauungspläne

P Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
hier: Parkplätze

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
hier: Mischverkehrsfläche

oberirdisch

Anpflanzen: Sträucher

OD-Grenze geplant

OD-Grenze bestehend

LR1

7. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Elektrizität

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen die zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Umgrenzungen der Flächen 
für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
hier: Lärmschutzwall

Sichtfeld

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen,
sowie von Gewässern  ( Pflanzbindung )

PFG 1

PFB1

SPE

Höhe baulicher Anlagen in m über Normal Null
- Gebäudehöhe

GH max. 504.50

Umgrenzung der für den baulichen Nutzen vorgesehenen Flächen,
deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind
Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind

ED Offene Bauweise, jedoch nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
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BPL "Schafwiesen"
genehmigt 02.02.1984

BPL "Schafwiesen II"
rechtsverb. 26.08.1992

AUSSENBEREICH
- FLÄCHE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT-

AUSSENBEREICH
- FLÄCHE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT-

BPL "Schlossgarten"
rechtsverb. 27.09.1994

BPL "Schafwiesen, 
2. Änderung"
nicht rechtsverb. 

P

P

P
FG

1

P
FG

1

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

SPE-Fläche 1 für Massnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft
- Gewässerrandstreifen - 

SPE-Fläche 2 für Massnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft
- Ausgleichsfläche entlang der 
K 3261 - 
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AA Müllplatz im Gewann 
Galgen, nördl. Schechingen
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FLÄCHE FÜR DIE 
WASSERWIRTSCHAFT - 
OBERFLÄCHEN- 
WASSERGRABEN

Altstandort 
Hohenstädter Straße 4a

Altstandort 
Kappelweg 19

Altstandort 
Kappelweg 5

Altstandort 
Kappelweg 3
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Für unterirdische Leitungen wird
keine Gewähr übernommen. Höhen im Neuen System.

Die eingetragenen Höhenwerte sind

Digitalisierte Grenzpunkte aus Flurkarte, Abweichungen sind deshalb möglich
Koordinatenmässig bekannte Grenzpunkte

Der Textteil ist Bestandteil des Bebauungsplanes 
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